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#ST# Bundesversammlung.

Die gesetzgebenden Räte der Eidgenossenschaft sind am 3. März 1930,
um 18 Uhr, zur siebten Tagung der 28. Legislaturperiode zusammengetreten.

#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Vom 25. Februar 1930.)
Am 19. Februar 1930 hat Herr Shiehitaro Yada dem Bundesrate sein

Beglaubigungsschreiben als ausserord enti icher Gesandter und bevollmäch-
tigter Minister von Japan bei der schweizerischen Eidgenossenschaft sowie
das Abberufungsschreiben seines an einen andern Posten berufenen Vor-
gängers, Herrn Isaburo Yoshida, überreicht.

Laut einer Mitteilung der lettländischen Gesandtschaft in Berlin hat
die lettländische" Regierung dem am 31. Dezember 1929 zum schweize-
rischen Honorarkonsul in Riga ernannten Herrn Louis Streiff, von Diesbach
(Glarus), das Exequatur erteilt.

Dem an Stelle des zurückgetretenen Herrn J. G. Fernandez y Alvaro
zum Berufskonsul von Kuba in Genf, mit Amtsbefugnis über die ganze
Schweiz, ernannten Herrn José de la Luz Leon y Roger, wird das Exe-
quatur erteilt. ^^

(Vom 26. Februar 1930.)
Es werden folgende Bundesbeiträge bewilligt:

1. Dem Kanton Bern an die zu Fr. 103,000 veranschlagten Kosten der
Erstellung einer Weganlage Schineggschwand-Sattelhonegg, in der Ge-
meinde Röthenbach, Amtsbezirk Signau, 25 °/o, im Maximum Fr. 25,750.

2. Dom Kanton Schwyz an die zu Fr. 95,000 veranschlagten Kosten
der Rutsohverbauung ob Engiberg und Verbauung des Gründelisbaches,
in der Gemeinde Schwyz, 40 °/o, im Maximum Fr. 38,000.

3. Dem Kanton Obwalden an die zu Fr. 62,000 veranschlagten Kosten
der Erstellung des I. Teiles des Schlussstückes der Schoriederbergstrasse,
Steinweid-Obere Burketen, durch die Bürgergemeinde Alpnach, 30 °/o,
im Maximum Fr. 18,600.

4. Dem Kanton Nidwaiden an die zu Fr. 69,500 veranschlagten Kosten
der Lawinenverbauung und Aufforstung Krähenstössen am Stanserhorn,
durch die Korporation Stans, im Maximum Fr. 46,635. 90.
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